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Fuchs-Köder locken Wölfe an
Die Wölfe sorgen schweizweit
für Gesprächsstoff und Arbeit.
So sind im Bündner Jagd-
inspektorat die Luderplätze 
der Passjagd ein Thema und 
in Bundesbern wird über ein 
neues Wolfskonzept diskutiert.

Von Petra Luck

Chur/Bern. – Zwischen dem 1. No-
vember und dem 28. Februar dürfen
Bündner Jäger auf der Passjagd Füch-
se erlegen. Sie dürfen dazu drei Orte
bezeichnen, an denen sie in der Dun-
kelheit auf die Tiere passen wollen.
Diese Orte müssen vorgängig bei der
Wildhut angemeldet werden. Um
Füchse anzulocken, dürfen die Jäger
auch kleine Mengen von Lockmitteln,
sogenannte Luder, auslegen. Es han-
delt sich dabei etwa um Hundefutter
oder Fleischabfälle. Dass solche Lu-
derplätze in diesem Winter nicht nur
Füchse angezogen haben, zeigte sich
Ende Januar, als ein Passjäger im
Domleschg irrtümlicherweise einen
jungen Wolf erlegte (Ausgabe vom
29. Januar). «Luderplätze sind ganz
klar ein Thema, das uns derzeit be-
schäftigt», sagt der Bündner Jagdin-
spektor Georg Brosi. Auf die kom-
mende Jagdsaison hin müssten dies-
bezüglich Lösungen gefunden wer-
den. Ein gänzliches Verbot von Luder-
plätzen schliesst der Jagdinspektor je-
doch aus. «Radikallösungen wollen
wir vermeiden».

Steile Entwicklung erwartet
Lösungen in Sachen Wolf muss nicht
nur das Amt für Jagd und Fischerei

Graubünden finden. Auch im eidge-
nössischen Parlament sind mehrere
Motionen betreffend Wolf und Her-
denschutz überwiesen worden. Auf-
grund dieser Ausgangslage hat das
Bundesamt für Umwelt (Bafu) einen
Entwurf für ein neues Konzept Wolf
ausgearbeitet (Ausgabe vom 9. Febru-
ar). Das Bafu geht in diesem Entwurf
von einer «flächigen Ausbreitung und
regelmässigen Reproduktion» der
Wölfe in der Schweiz aus und rechnet

mit einem jährlichen Populationszu-
wachs von 20 bis 30 Prozent. Auch der
Bündner Jagdinspektor erwartet in
Sachen Wolf in den nächsten zehn
Jahren «eine steile Entwicklung».
Deshalb, so Brosi, sei es sehr gut,
wenn nun die Situation offen gelegt
und mittels einem neuen Wolfskon-
zept «eine politisch solide Lösung»
gesucht werde. 

Rebekka Reichlin, Informationsbe-
auftragte des Bafu, hält zum neuen

Konzept folgendes fest: «Als Umset-
zung der vom Parlament 2011 über-
wiesenen Motion des Bündner Natio-
nalrats Hansjörg Hassler wird im
überarbeiteten Konzept neu die Mög-
lichkeit der Regulation des Wolfsbe-
stands in der Schweiz eingeführt.»
Geregelt wird darin also auch der Ab-
schuss von Wölfen, die im Rudel le-
ben. 

Wie Reichlin ausführt, müssen für
eine Regulation aber verschiedene

Bedingungen erfüllt sein. So müsse
der Wolfsbestand gesichert und die
Reproduktion der Tiere gewährleistet
sein. «Zudem muss das Monitoring
der Bestände sichergestellt und die
zumutbaren Herdenschutzmassnah-
men umgesetzt sein». Diesbezüglich
habe der Bundesrat per 1. Januar die-
ses Jahres die revidierte Jagdverord-
nung in Kraft gesetzt. In dieser werde
der Herdenschutz neu organisiert und
gestärkt. Weiter werde im überarbei-
teten Wolfskonzept auch die Möglich-
keit, besonders schadenstiftende Tiere
abzuschiessen, beibehalten. Gemäss
Reichlin soll das neue Konzept An-
fang 2015 in Kraft treten.

Grosser Zuwachs: Das Bundesamt für Umwelt rechnet damit, dass der Wolfsbestand in der schweiz künftig pro Jahr um
20 bis 30 Prozent zunimmt. Bild Laurent Gillieron/Keystone
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Eine Brücke zwischen
Spital und zu Hause
Nach Chur und Surselva gibt es
seit Anfang Jahr auch im Unter- 
engadin einen Palliativen 
Brückendienst. Damit soll 
die Pflege und Betreuung von 
unheilbar kranken Menschen
zu Hause unterstützt werden. 

Von Fadrina Hofmann

Scuol. –Wenn der Tod naht, verspüren
viele Patienten das Bedürfnis, die
letzte Lebensphase zu Hause zu ver-
bringen. Für Angehörige, die sich auch
noch mit dem Verlust eines geliebten
Menschen auseinandersetzen müs-
sen, ist die Pflege und Betreuung einer
todkranken Person mit vielen Unsi-
cherheiten verbunden. Entscheidun-
gen müssen gut überlegt werden, und
die Bewältigung des Krankheits- und
Sterbeprozesses kann sehr belastend
sein. In solchen komplexen Situatio-
nen hilft im Unterengadin seit Jahres-
beginn der Palliative Brückendienst.
«Es handelt sich nicht um einen Not-
falldienst», hält Marianne Sägesser,
Leiterin Pflegedienst Ospidal Scuol
und Koordinatorin des Pilotprojekts,
fest. Schwerpunkt des Palliativen Brü-
ckendienstes sei die ergänzende Bera-
tung und Instruktion von Angehöri-
gen, von ambulanten und stationären
Pflegeteams und von Hausärzten.
Neu bietet ein spezialisiertes Team
von der Komplementär/Palliative Ca-
re Abteilung des Spitals Scuol pflege-
rische und ärztliche Dienstleistungen
auf Expertenniveau an. «Wir wollen
eine Brücke schlagen von Spital zu zu
Hause», erklärt Sägesser.

Rund um die Uhr erreichbar
Gemäss der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO ist Palliative Care ein An-
gebot, das sich an Menschen richtet,
die sich mit einer «fortschreitenden,
unheilbaren Krankheitssituation»
konfrontiert sehen. Im normalen Fall

geht der Patient zum Arzt mit dem
Ziel, gesund zu werden. Bei Palliative
Care geht es darum, die verbleibende
Lebenszeit möglichst gut auszufüllen.
«Wir wollen die Lebensqualität ver-
bessern, trotz der Symptome», er-
klärt Sägesser. Dieses Ziel soll unter
anderem durch das Vorbeugen und
Lindern von Schmerzen und anderen
Krankheitsbeschwerden erreicht wer-
den. Zudem werden Probleme im
physischen, psychischen, sozialen,
kulturellen und spirituellen Bereich
angegangen.

Der Palliative Brückendienst im
Unterengadin ist über 365 Tage wäh-
rend 24 Stunden telefonisch erreich-
bar (081 861 26 70). Um diese Abde-
ckung sicherstellen zu können, enga-
giert sich auch die Palliativstation des
Kantonsspitals Graubünden. Ein Ein-
satz vor Ort erfolgt nach Absprache
und Möglichkeit innerhalb von
24 Stunden. In Notfallsituationen ist
aber der Notfallarzt zuständig.

Es entsteht ein Gefühl der Sicherheit
Das neue Angebot ist eine Ergänzung
zur Grundversorgung durch den Spi-
texdienst, die Alters- und Pflegeheime
und die Hausärzte. Die Kosten sind
von der Grundversicherung mehr-
heitlich gedeckt. Schwer kranke und
sterbende Menschen sollen mit einer
ganzheitlichen Pflege und Betreuung
in ihrer letzten Lebensphase am Ort
ihrer Wahl durch ein interdisziplinäres
Team begleitet werden. 

In anderen Kantonen gibt es den
Palliativen Brückendienst bereits län-
ger. In Graubünden ist das Unterenga-
din erst die dritte Region, die beim 
Pilotprojekt mitmacht. Sägesser ist
davon überzeugt, dass das Angebot
ein  Mehrwert bedeutet. «Dank der
professionellen Unterstützung kön-
nen Angehörige sterbende Patienten
mit gutem Gewissen zu Hause behal-
ten. Es entsteht ein Gefühl der Sicher-
heit», sagt sie.

Konzept Wolf hat erste
Kommission passiert
Am Dienstag hat die Umweltkom-
mission des Ständerats den Kon-
zeptentwurf Wolf diskutiert. Wie
Kommissionspräsident Ivo Bi-
schofberger ausführte, habe die
Kommission geprüft, ob dem Kon-
zept in dieser Form überhaupt
nachgelebt werden könne und ob
es mit dem Übereinkommen über
die Erhaltung der europäischen
wild lebenden Pflanzen und Tiere
(Berner Konvention) kompatibel
sei. Ende März wird sich die Um-
weltkommission des Nationalrats
mit dem Thema befassen. «Danach
wird das Konzept zur Anhörung
den Direktbetroffenen wie Kanto-
ne, Jagd- und Bauernverband über-
geben», sagte Bischofberger. (pl)
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NEUROTH-Hörcenter
Landquart · Bahnhofplatz 2 · TEL 081 330 65 05 · landquart@neuroth.ch
Mo – Fr: 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr · Sa: Nach Terminvereinbarung

Chur · Bahnhofstrasse 44 · TEL 081 252 30 14 · chur@neuroth.ch
Mo – Fr: 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr · Sa: 8.30 – 12.00 Uhr

HÖRGERÄTE-ABO VON NEUROTH

www.neuroth.ch

Besser
hören
ab 2.50CHF

pro Tag?*
Mit demHörgeräte-Abo
vonNeuroth sorgenfrei
in eine hörbar bessere
Zukunft.

Bedingungen für den Abschluss eines Hör-
geräte-Abos: Höchstalter von 75 Jahren und
erfolgreiche Prüfung der Bonität. * Kosten für
2 Hörgeräte der Kategorie Basic (z.B. Widex
Menu ME3-m): CHF 73.10 pro Monat, d.h. bei
30 Tagen CHF 2.43 pro Tag. Hörgeräte
anderer Kategorien sind gegen
Aufpreis erhältlich.


